








3.2 Obligatorische Abgaben eines Haushalts im Jahr 2003

Abbildung 4: Absolute obligatorische Abgaben des durchschnittlichen privaten Haushalts im Jahr 
2003; Quellen: FL: Statistisches Jahrbuch-„Versicherungen“ und „öffentliche Finanzen“; CH: Ein-
kommens- und Verbrauchserhebung; A: Primäres und Sekundäres Einkommensverteilungskonto 
der privaten Haushalte; D: Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Die obligatorischen Abgaben eines privaten Haushalts setzen sich aus den Ein-
kommens- und Vermögenssteuern4  sowie den Sozialabgaben zusammen.5  Im 
Jahr 2003 waren die obligatorischen Abgaben des durchschnittlichen Haushalts 
in Liechtenstein mit rund 17'800 Euro am höchsten. Im Ostschweizer Beobach-
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4 In Deutschland müssen lediglich Einkommenssteuern aber keine Vermögenssteuern 
bezahlt werden.

5 Eine detaillierte Beschreibung der Vorgehensweise erfolgt im Anhang unter dem Ab-
schnitt „Datenlage“.



tungsgebiet beliefen sich die Abgaben auf rund 17'200 Euro und im Kanton 
Zürich auf rund 16'600 Euro. In Vorarlberg musste der durchschnittliche Haus-
halt rund 15'600 Euro in Form von obligatorischen Abgaben leisten. Am ge-
ringsten waren die obligatorischen Abgaben des durchschnittlichen Haushalts 
im deutschen Beobachtungsgebiet. So musste der durchschnittliche Haushalt 
im baden-württembergischen Teilgebiet rund 10'500 Euro und im bayerischen 
Teilgebiet rund 9'500 Euro an obligatorischen Abgaben leisten.6
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6 Diese Unterschiede in den obligatorischen Abgaben sind unter anderem auch auf die 
regional unterschiedlichen Höhen des Einkommens des durchschnittlichen Haushalts 
zurückzuführen.



Anhang

Definitionen
Private Hauhalte: Als Private Haushalte gelten allein lebende Personen sowie 
Gruppen von verwandten oder persönlich verbundenen Personen, bei denen 
das „gemeinsame Wirtschaften“ im Vordergrund steht. Gemeinsames Wirt-
schaften beinhaltet das Zusammenlegen des Gesamtbetrags oder eines Teilbe-
trags des Einkommens und Vermögens sowie das gemeinsame Konsumieren 
von gewissen Gütern und Dienstleistungen.

Private Organisationen ohne Erwerbszweck: Der Sektor private Organisationen 
ohne Erwerbszweck umfasst Organisationen mit eigener Rechtspersönlichkeit, 
die privaten Haushalten dienen. Ihre finanziellen Mittel stammen aus freiwilli-
gen Geld- und Sachleistungen privater Haushalte, aus Zahlungen des Staates 
sowie aus Vermögenseinkommen. Beispiele für private Organisationen ohne 
Erwerbszweck sind Kultur- und Sportvereine, politische Parteien, Gewerkschaf-
ten etc.

Datenlage
Konsumausgaben:
Schweiz Einkommens- und Verbrauchserhebung

Österreich Konsumerhebung

Deutschland Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Die Konsumausgaben werden in den Staaten der EUREGIO-Bodensee anhand 
weitestgehend einheitlicher Kategorien erhoben. Somit stellen sich bei diesen 
Daten keine Probleme bezüglich der Vergleichbarkeit. In Vorarlberg wurde eine 
Anpassung vorgenommen. Hier wurde bei den Konsumausgaben die Kategorie 
„Versicherungen“ aus der Kategorie „Andere Waren und Dienstleistungen“ 
entnommen und der neuen Kategorie „Andere Ausgaben“ hinzugefügt.
Die Konsumausgaben werden in Österreich in einem anderen Rhythmus erho-
ben als im restlichen Beobachtungsgebiet. Vor diesem Hintergrund werden in 
dieser Analyse die Daten für Vorarlberg aus dem Jahr 2004/2005 mit den Kon-
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sumausgaben der privaten Haushalte des deutschen und Schweizer Beobach-
tungsgebietes aus dem Jahr 2003 verglichen. Für Liechtenstein werden die 
Konsumausgaben nicht erhoben.

Obligatorische Abgaben:
Liechtenstein Statistisches Jahrbuch - Kapitel "Versicherungen" (AHV-Jahres-

bericht, Krankenkassenstatistik) & "Öffentliche Finanzen"
Schweiz Einkommens- und Verbrauchserhebung

Österreich Primäres und Sekundäres Einkommensverteilungskonto der 
privaten Haushalte

Deutschland Einkommens- und Verbrauchsstichprobe

Die obligatorischen Abgaben entsprechen der Summe aus geleisteten Sozial-
beiträgen und total gezahlten Steuern:

Sozialbeiträge: Für Vorarlberg werden die Zahlen aus der Statistik „Primäres 
und Sekundäres Einkommensverteilungskonto der privaten Hauhalte“ verwen-
det. Diese entsprechen den Sozialbeiträgen der Arbeitnehmer, inklusive den 
Arbeitgeberanteilen, und den Sozialbeiträgen, die von Selbständigen geleistet 
werden. In den Sozialbeiträgen sind die Zahlungen an die gesetzliche Kran-
kenversicherung ebenfalls enthalten. Um die Sozialbeiträge der Arbeitnehmer 
und Selbständigen zu erhalten, wurden die Arbeitgeberbeiträge berechnet und 
anschliessend subtrahiert. Für Liechtenstein werden die Sozialbeiträge der Ar-
beitnehmer und Selbständigen mit Hilfe des Kapitels „Versicherungen“ des Sta-
tistischen Jahrbuchs ermittelt. Zu diesem Zweck werden die Erträge folgender 
Sozialversicherungen summiert: AHV, IV, UVG, PK und Grundversicherung bei 
einer Krankenkasse. Da in Liechtenstein im Gegensatz zu den anderen Be-
obachtungsgebieten neben den Pflichtbeiträgen auch die freiwillig geleisteten 
Beiträge erfasst werden, sind die Werte nach oben verzerrt. In den restlichen 
Beobachtungsgebieten werden lediglich die Pflichtbeiträge berücksichtigt. So 
auch in der Schweiz, wo die Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Sozialbeiträge 
je zur Hälfte bezahlen. Da in der Schweiz bei diesen staatlichen Sozialbeiträgen 
die Krankenkasse nicht berücksichtigt ist, werden noch die Beiträge an die 
Grundversicherung der Krankenkassen addiert. Für Deutschland wird die Ein-
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kommens- und Verbrauchsstichprobe zur Ermittlung der geleisteten Sozialbei-
träge herangezogen. Im Betrag „Pflichtbeiträge zur Sozialversicherung“ sind 
die Zahlungen an die gesetzliche Krankenversicherung ebenfalls enthalten.

Steuern total: Für Liechtenstein sind die geleisteten Vermögens- und Erwerbs-
steuern im Statistischen Jahrbuch ersichtlich. Die Summe aller bezahlten Steu-
ern weist für Vorarlberg die Statistik „Primäres und Sekundäres Einkommens-
verteilungskonto der privaten Haushalte“ aus. In der Schweiz und Deutschland 
werden zur Ermittlung der von den Haushalten bezahlten Steuern die jeweili-
gen Einkommens- und Verbrauchserhebungen herangezogen. Für das Schwei-
zer Beobachtungsgebiet werden dabei folgende Steuerarten berücksichtigt: 
direkte Bundessteuer, kantonale Einkommens- und Vermögenssteuer, kommu-
nale Einkommens- und Vermögenssteuer, Quellensteuer und die Liegenschafts-
steuer. Für Deutschland wird die Kategorie „Einkommenssteuer“ verwendet. 
Diese enthält auch den Solidarzuschlag. Da die Einkommens- und Verbrauchs-
erhebungen lediglich die monatlichen Durchschnittswerte pro Haushalt aus-
geben, wird für die verschiedenen Beobachtungsräume das am Anfang be-
schriebene Verfahren benutzt.

DISKUSSIONSBEITRÄGE

Nr. 8 / august 2007

9



1

Bisher erschienen

    Nr.           Titel                                        Autoren

Wachstumsschwäche Schweiz: Ein Vergleich
mit anderen (kleinen) europäischen Staaten

Axel Dreher, Jan-Egbert Sturm

2 Rahmenbedingungen der Personenfrei-
zügigkeit

TWI (Hrsg.)

3 Effekte der Personenfreizügigkeit TWI (Hrsg.)

4 TWI (Hrsg.)Der Wirtschaftsraum Bodensee im Jahr 2020
Bevölkerungsprognose

5 Heinrich UrsprungBildung und Wirtschaftswachstum

6 TWI (Hrsg.)Statistikplattform Bodensee - Verkehr

7 TWI (Hrsg.)Statistikplattform Bodensee - Banken






